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Überflutungsursachen

Gewässer: Es entstehen Schäden dadurch , das 
ein Gewässer aufgrund von Hochwasser ausufert 
und Gebäude und Straßen überflutet. Zur 
Abschätzung des Risikos und zur Vorbeugung 
werden die Hochwassergefahrenkarten erstellt.

Es gibt jedoch auch Überflutungsursachen, die in 
großer Entfernung zu einem Gewässer auftreten 
können und daher in den Hochwasserkarten 
nicht mit erfasst werden.



Überflutungsursachen entfernt von Gew ässern

Kanalüberlastung
Kanalisationen werden aus Gründen der 
Wirtschaftlichkeit nicht auf extreme 
Niederschlagsereignisse ausgelegt und 
können bei Starkniederschlägen durch

* Rückstau (fehlende Rückstausicherungen)

* Überstau (Wasser fließt oberflächig über 
Straßen und Grundstücke ab)

zu Überflutungsschäden führen.

Traufwasser ist das Wasser, das zunächst als Niederschlagswasser 
auf ein Gebäude trifft. Dieses Wasser darf bereits nach Bundesrecht nicht 
auf benachbarte Grundstücke abgeleitet werden, sondern muss auf dem 
eigenen Grundstück mittels Kanalanschluss oder gegebenenfalls auch 
Sickeranlagen abgeleitet werden. Bei extremen Niederschlagsereignissen 
kommt es, auf Grund von Überlastung zum oberflächigen Abfluss und ist 
damit Ausgangspunkt von Schäden durch wild abfließendes Wasser .



Wild abflie ßendes Wasser

Natürlich auftretendes Quell- oder 
Oberflächenwasser, das auf 
Grundstücken anfällt und außerhalb 
eines Gewässerbetts zum Abfluss 
kommt 

Niederschlagswasser, das ungefasst 
und unkontrolliert in der Regel aus 
Außenbereichsflächen aufgrund der 
topographischen Verhältnisse einer 
Ortschaft zufließt und dort zu 
Überflutungen von Gebäuden führt 



Merkmale
* kann auch in großer Entfernung zu einem Gewässer auftreten
* hauptsächlich an Hanglagen
* keine oder nur sehr kurze Vorwarnzeit
* Bodenerosion
* Überflutungen

Randbedingungen
* Boden ist bereits wassergesättigt oder
* funktionsuntüchtige Drainagen
* Boden ist gefroren
* Starkniederschlag
* Schneeschmelze



Grunds ätze

(1) Wild abfließendes Wasser ist oberirdisch außerhalb eines Bettes  
abfließendes Quell- oder Niederschlagswasser.

(2) Der Eigentümer eines Grundstücks und die Nutzun gsberechtigten dürfen 
nicht
1. den Abfluss wild abfließenden Wassers auf andere  Grundstücke 
verstärken,
2. den Zufluss wild abfließenden Wassers von andere n Grundstücken auf 
ihr Grundstück verhindern,
wenn dadurch die anderen Grundstücke erheblich beei nträchtigt werden.

(3) Der Eigentümer und die Nutzungsberechtigten dürfen den Abfluss wild 
abfließenden Wassers von ihrem Grundstück auf andere Grundstücke mindern 
oder unterbinden.
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Erosionsgefährdung durch Wasser



Sedimenteinträge in 
die Gew ässer



Lehmgraben Commerau
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3 –Schalenmodell für Prävention und Abwehr

1)  HWRM – RL – präventiver Hochwasserschutz

2)  Wasserwehr – operativer Hochwasserschutz

3) Eigenschutz/ Objektschutz
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Präventiver Hochwasserschutz bei 
der Bauleitplanung

1. Baulücken in Tiefstlagen sind von Bebauung und Aufschüttung frei zu 
halten.

2. Ausweisung von Durchleitbereichen für wild abfließendes Wasser in 
Geländesenken die historisch von Bebauung frei gehalten wurden.

3. Verbot der Verrohrung

4. Durchlässe mit ausreichender Dimensionierung anlegen.

5. Zusätzliche Blinddurchlässe für wild abfließendes Wasser bei linearen 
Infrastrukturen (z.B. Straßen) schaffen.



Präventiver Hochwasserschutz in Gnaschwitz



Präventiver Hochwasserschutz in 
Burkau



Gewässerunterhaltung – ist präventiver Hochwasserschutz ! 



Sohlkrautung



Kommunaler präventiver Hochwasserschutz

Abfanggräben oder –mulden

Rückhaltemaßnahmen

Ableitungskanäle

Alle diese Anlagen sind in ihrer Kapazität begrenzt  und 
können nicht auf den größten „Katastrophenregen“
ausgelegt werden



Abhilfema ßnahmen
Deshalb sind bei Bauvorhaben in gefährdeten Bereich en immer bereits 
bei der Planung Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor Üb erflutungen 
vorzusehen

gefährdete Bereiche:

Kellerlichtschächte und –fenster

Kellerabgänge ���� Aufkantung vorsehen

Ebenerdige Hauseingänge ���� Stufe oder Rampe einplanen

Tiefgaragen ���� mobile Schutzanlagen (z.B. Dammbalken)







Versicherung

Schäden aus Naturereignissen (z.B. Überflutungen be i Hochwasser oder 
Starkregen; Erdrutsch) sind in der Gebäude- und Haus ratsversicherung 
nicht automatisch mitversichert.

Bei Lage eines Gebäudes in gefährdeten Bereichen, a uch abseits von 
Gewässern, empfiehlt es sich daher dringend darauf zu achten, dass 
eine Elementarschadensversicherung eingeschlossen i st.

Zur Abschätzung ob ein Gebäude versicherbar ist set zen die 
Versicherungen ein Zonierungssystem ZÜRS ein, bei de m die Gebäude 
je nach Überflutungsrisiko bestimmten Gefahrenzonen  zugeordnet sind. 
Weitere Auskünfte hierzu erteilen die Versicherungs unternehmen



www. zuers-public.de



Weiterführende Informationen:

Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 
www.smul.sachsen.de/lfulg

Verbraucherzentrale Sachsen   

www.verbraucherzentrale-sachsen.de

ZÜRS public

www.zuers-public.de

Hochwasserfibel des BMVB   

www.bmvbs.de



… Im westlichen Bereich des Ortsteils Rattwitz ist vo n einem 
ursächlichen Zusammenhang zwischen Schlammablagerun gen 
und Bodenabtrag von Ackerflächen auszugehen…

Verantwortlich für den starken und unkontrollierten  
Wasserabfluss sind jedoch auch die Vorflutverhältni sse.
Die untere Abfall- und Bodenschutzbehörde wird die 
Problemstellung an das LfULG als landwirtschaftliche  
Fachbehörde weitergeben mit dem Ziel, zeitnah mit 
den/dem Flächenbewirtschafter im Rahmen der Anbaube ratung 
Vermeidungsmaßnahmen abzustimmen.

Um langfristig Schäden aufgrund von Starkniederschl ägen zu 
minimieren, sind abgestimmte Maßnahmen zwischen all en 
Beteiligten (Flächenbewirtschaftern, Stadt, (Wohn-)  
Grundstückseigentümer) zu planen und umzusetzen….

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit


